
Satzung 

der Gemeinde Rellingen 

über die Erhebung von Verwaltungsgebühren 
 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom  
28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. 2003 S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Ge-
setzes vom 24.05.2024 (GVOBl. Schl.-Holst. 2024 S. 404) und der §§ 1 und 5 des Kom-
munalabgabengesetzes in der Fassung vom 10. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-Holst. 2005 
S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBl. Schl.-Holst. 2022 S. 564) 
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 16.07.2024 folgende  
Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 

Gegenstand der Gebühr 
 
(1) Für die in der anliegenden Gebührentabelle aufgeführten besonderen Leistungen 

(Amtshandlungen oder sonstige Tätigkeiten) der Gemeinde in Selbstverwaltungsan-
gelegenheiten, die von der/dem Beteiligten beantragt oder sonst von ihr/ihm im eige-
nen Interesse veranlasst worden sind, sind Verwaltungsgebühren nach dieser Gebüh-
rensatzung zu entrichten. 

(2) Die im Zusammenhang mit der Leistung entstandenen Auslagen sind in der Gebühr 
enthalten, wenn sie nicht nach § 5 Abs. 5 KAG erstattungsfähig sind. Die erstattungs-
fähigen Auslagen werden auch dann erhoben, wenn für die Leistung selbst Gebüh-
renfreiheit besteht, Gebührenermäßigung eingeräumt oder von der Gebührenerhe-
bung abgesehen wird. 

(3) Für Leistungen, die nicht den Bereich der Selbstverwaltungsangelegenheiten be-
treffen, gelten die dazu ergangenen bundes- oder landesrechtlichen Bestimmungen. 

 
 

§ 2 

Gebührenfreie Leistungen 
 
Gebührenfrei sind: 

1. Mündliche Auskünfte, 

2. schriftliche Auskünfte, die nach Art und Umfang und unter Berücksichtigung ihres 
wirtschaftlichen Wertes oder ihres sonstigen Nutzens für die Anfragende/den Anfra-
genden eine Gegenleistung nicht erfordern, 

3. Leistungen, die im öffentlichen Interesse erfolgen, 

4. Leistungen, die von den im Dienst oder im Ruhestand befindlichen Beamtinnen/ Be-
amten, Angestellten oder Arbeiterinnen/Arbeitern der eigenen Verwaltung beantragt 
werden und das Dienstverhältnis betreffen; das gilt für deren Hinterbliebene entspre-
chend, 

5. Leistungen, deren gebührenfreie Vornahme gesetzlich vorgeschrieben ist, 

6. Leistungen, die eine Behörde in Ausübung öffentlicher Gewalt veranlasst, es sei 
denn, dass die Gebühr einem Dritten als mittelbarem Veranlasser aufzuerlegen ist, 

7. Leistungen, die im Bereich des Sozialwesens die Voraussetzungen für die Erfüllung 
gesetzlicher Ansprüche schaffen sollen, 



8. erste Ausfertigung von Zeugnissen, 

9. Bescheinigungen über den Besuch von Ausbildungseinrichtungen, deren Träger oder 
Mitträger die Gemeinde ist, 

10. Bescheinigungen für Schülerfahrkarten und Schülerausweise,  

11. Gebührenentscheidungen. 
 

§ 3 

Gebührenbefreiung 
 
(1) Von Verwaltungsgebühren sind befreit: 

 a) die Gemeinden, Kreise und Ämter, sofern die Amtshandlung nicht ihre wirtschaftli-
chen Unternehmen betrifft, 

 b) Körperschaften, Vereinigungen und Stiftungen, die gemeinnützigen oder mildtäti-
gen Zwecken im Sinne des Steuerrechts dienen, soweit die Angelegenheit nicht 
einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb betrifft, die steuerrechtli-
che Behandlung als gemeinnützig oder mildtätig ist durch eine Bescheinigung des 
Finanzamtes (Freistellungsbescheid oder sonstige Bestätigung) nachzuweisen, 

 c) Kirchen, sonstige Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen, 
die die Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben. 

(2) Die Gebührenfreiheit nach Abs. 1 besteht nur, wenn die gebührenpflichtige Verwal-
tungsleistung notwendig ist, um Aufgaben zu erfüllen, die den in Abs. 1 Genannten 
nach ihren Satzungen oder ihren sonstigen Rechtsvorschriften obliegen und soweit 
sie nicht berechtigt sind, die Verwaltungsgebühren Dritten aufzuerlegen. 

 (3)  Die Vorschriften über die Amtshilfe bleiben unberührt. 
 

§ 4 

Gebührenermäßigung 

 
(1) Von der Erhebung einer Gebühr kann ganz oder zum Teil abgesehen werden, wenn 

sie eine unbillige Härte für die/den Gebührenpflichtige/n darstellen würde. Bei nach-
gewiesener Bedürftigkeit kann die Gebühr bis zur Hälfte ermäßigt werden. Bedürftig 
ist in der Regel, wer gemäß § 7 SGB II oder § 19 SGB XII Leistungen erhält oder er-
halten könnte und diese Hilfe nicht darlehensweise erfolgt. 

 
(2) Die Ermäßigung oder Befreiung ist zu beantragen. 

 

§ 5 

Höhe der Gebühren 

 
(1) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der anliegenden Gebührentabelle, die Be-

standteil der Satzung ist. Soweit sich die Gebühr nach dem Wert des Gegenstandes 
richtet, ist der Wert zur Zeit der Beendigung der Amtshandlung maßgebend.  

 
(2) Soweit für den Ansatz der Gebühr ein Spielraum gelassen wird, ist die Höhe der Ge-

bühr unter Berücksichtigung der Bedeutung, des wirtschaftlichen Wertes oder des 
sonstigen Nutzens für die/den Gebührenpflichtige/n, und des Umfangs, der Schwie-
rigkeit und des Zeitaufwandes für die Amtshandlung festzusetzen. Soweit ein Rechts-
akt der Europäischen Gemeinschaft vorschreibt, dass eine Gebühr die Kosten des 



Verfahrens nicht übersteigen darf, ist die Höhe der Gebühr unter Berücksichtigung 
des Umfangs, der Schwierigkeiten und des Zeitaufwandes für die Amtshandlung fest-
zusetzen. Sie darf die Kosten des durchschnittlichen Verwaltungsaufwands vergleich-
barer Verfahren nicht übersteigen. 

 
(3) Wird eine nach dieser Satzung gebührenpflichtige Leistung erbracht, die in der Ge-

bührentabelle nicht enthalten ist, richtet sich die Gebühr nach dem Zeitaufwand. 
 

(4) Von der Erhebung der Gebühr kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn 
dieses im Einzelfall aus Gründen der Billigkeit oder des öffentlichen Interesses gebo-
ten ist. 

 
 

§ 6 

Gebühr bei Ablehnung oder Zurücknahme 

von Anträgen und bei Widersprüchen 
 

(1) Wird ein Antrag ausschließlich wegen Unzuständigkeit der Behörde abgelehnt, wird 
keine Verwaltungsgebühr erhoben. Dasselbe gilt bei Rücknahme eines Antrags, wenn 
mit der sachlichen Bearbeitung noch nicht begonnen ist. 

 
(2) Die vorgesehene Verwaltungsgebühr ermäßigt sich um ein Viertel, wenn 

1. ein Antrag zurückgenommen wird, nachdem mit der sachlichen Bearbeitung be-
gonnen, die Amtshandlung aber noch nicht beendet ist, 

2. ein Antrag aus anderen Gründen als wegen Unzuständigkeit abgelehnt wird  
oder 

3. eine Amtshandlung zurückgenommen oder widerrufen wird. 

Im Falle der Ziffer 1 kann Gebührenfreiheit gewährt werden, wenn der Antrag aus 
entschuldbarer Unkenntnis der Verhältnisse gestellt wurde. 
 

(3) In den Fällen des Abs. 2 wird die Gebühr nur erhoben, wenn sie sich mindestens auf 
2,50 € errechnet. 

 
(4) Eine Gebühr für Widerspruchsbescheide darf nur erhoben werden, wenn und soweit 

der Widerspruch zurückgewiesen wird. Sie darf bis zu 100 % der Gebühr für den an-
gefochtenen Verwaltungsakt betragen. 

 

§ 7 

Gebührenpflichtige/r 
 
Zur Zahlung der Gebühr und zur Erstattung von Auslagen ist diejenige/derjenige ver-
pflichtet, die/der die Leistung beantragt oder veranlasst hat oder die/der die Kosten durch 
eine ausdrückliche Erklärung übernommen hat. Mehrere Gebührenpflichtige haften als 
Gesamtschuldner. 
 

§ 8 

Entstehung der Gebühren- und Erstattungspflicht 

und Fälligkeit 
 
(1) Die Gebührenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwendig ist, mit dessen Eingang, 

im Übrigen mit der Beendigung der gebührenpflichtigen Amtshandlung. 



(2) Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu 
erstattenden Betrages, in den Fällen des § 5 Abs. 5 Nr. 5 Halbsatz 2 und Nr. 7 Halb-
satz 2 KAG mit der Beendigung der kostenpflichtigen Amtshandlung. 

(3) Die Gebühr und die Auslagenerstattung werden fällig, wenn die Leistung unbeschadet 
des § 6 vollendet ist und wenn die Entscheidung, Genehmigung pp. ausgehändigt 
wird. 

(4) Die Gebühr kann vor Vornahme der Amtshandlung gefordert werden, es kann  
Sicherheit verlangt werden. 

(5) Die/der Gebührenpflichtige soll möglichst vor der Leistung auf die Gebührenpflicht 
hingewiesen werden. 

 
 

§ 9 

Bearbeitung personenbezogener Daten 
 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Verwaltungsgebühr 
nach dieser Satzung, ist die Gemeinde Rellingen berechtigt, die erforderlichen personen-
bezogenen Daten aus folgenden Quellen zu erheben und weiterzuverarbeiten: 
1. Angaben der/des Gebührenpflichtigen 
2. Einwohnermeldedaten 
3. Gewerbedatei 
4. Angaben aus örtlichen Steuerakten 
5. Angaben aus örtlichen Bauakten 
 
(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von nach Absätzen 1 anfallenden Daten 
ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen mit den für die Abgabenerhebung nach dieser 
Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 
 
 

§ 10 

Inkrafttreten 

 

 
Diese Gebührensatzung tritt mit Wirkung vom 01.08.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Verwaltungsgebührensatzung vom 21.08.1995 außer Kraft. 
 
 
Rellingen, den 18.07.2024 

 

Gemeinde Rellingen 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
Marc Trampe 
Bürgermeister 
 
 
Satzung und Gebührentabelle ortsüblich bekannt gemacht  
auf der Internetseite www.rellingen.de am 19.07.2024.

http://www.rellingen.de/


 

Gebührentabelle 

(Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung Stand: Neufassung 2024) 

 

lfd. 

Nr. 

Gegenstand Gebühr 

Euro 

 Gemeinsame Gebühren für alle Dienststellen: 
 

 
  

1. Fotokopien schwarz-weiß je Seite DIN A 4 1,00  
       DIN A 3 

 
Fotokopie farbig je Seite  DIN A 4 
      DIN A 3 

2,00  
  

2,00  
4,00 

   
 Lichtpausen größer DIN A 3 Die Kosten für die 

Anfertigung werden 
zum Selbstkosten-

preis (nach Aufwand) 
erhoben. 

   

1.1 Scannen und elektronische Übermittlung von Dokumenten je Seite 
 

0,40 
 

2. Beglaubigungen von Abschriften, Ablichtungen usw., Bescheinigungen und 
Zeugnisse je Seite 

 
3,00  

   

3. Für schriftliche Auskünfte, soweit sie in dieser Gebührentabelle nicht besonders 
aufgeführt sind, wird die Gebühr nach dem Zeitaufwand erhoben; sie beträgt für 
jede angefangene halbe Stunde: 

 
 

25,00 

4. Zweitausfertigungen eines Vertrages oder einer anderen schriftlichen Erklärung, 
je angefangene Seite: 

 
2,50 

5. Schriftliche Aufnahme eines Antrages oder einer Erklärung,  
je angefangene Seite: 

 

2,50 

6. Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen und Beschei- 
nigungen, soweit nicht eine andere Gebühr oder Gebührenfreiheit  
vorgesehen ist:  8,00 

 
5,00 

- 80,00 

7. Bereitstellung eines Arbeitsplatzes und/oder Überlassung von Unter- 
lagen (auch Grundstücksakten und Entwurfspläne) zur Einsichtnahme oder 
Selbstherstellung von Abschriften, Auszügen usw., für jede angefangene Stun-
de: 

 
 
 

20,00 

8. Erteilung eines ablehnenden Widerspruchsbescheides: 
Berechnung nach der Gebühr, die für die angefochtene Entscheidung festge-
setzt worden ist:  

 
bis 100 % der 

Gebühr 

9. Für weitere besondere Dienstleistungen, die in dieser Gebührentabelle nicht 
speziell aufgeführt sind, wird die Gebühr einzelfallbezogen nach dem Zeitauf-
wand erhoben (§ 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 3 der Satzung). Sie beträgt 
für jede angefangene Viertelstunde 

 

15,00 

 Bau- und Wohnungswesen:  

10. Abschriften und Druckstücke von Verdingungsunterlagen, je nach Kosten der 
Herstellung (doppelte Ausfertigung): 

10,00 
- 60,00 

11. Schriftliche Auskünfte oder Auszüge aus dem Leitungskataster der Gemeinde 
Rellingen (SW, RW oder Frischwasser) 

 

30,00 

12. Genehmigung zur Sondernutzung von öffentlichen  
Verkehrsflächen: 

 
10,00 

- 30,00 



13. Erteilung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen nach den  
Bestimmungen der §§ 24 ff Baugesetzbuch: 

 

30,00 

14. Erteilung von Genehmigungen zum Absenken von Bordsteinen und Herstellung 
einer Grundstücksauffahrt über öffentliche Verkehrsflächen: 

 

50,00 

15. Zustimmung zur Verlegung von Telekommunikationslinien gem. § 127 Tele-
kommunikationsgesetz: 

25,00 
- 184,00 

16. Erteilung von Genehmigungen zum Aufgraben öffentlicher Straßen, Wege und 
Plätze (Aufgrabegenehmigung) 

30,00  
- 100,00 

17. Erteilung von Hausnummernbescheiden 30,00 

 Finanzwesen:  

18. Ersatz für verlorene oder unbrauchbar gewordene Hundesteuermarken: 1,50 

19. Feststellungen aus Abgabekonten und -akten, je angefangene Viertelstunde: 15,00 

20. Ausstellung von Steuerunbedenklichkeitsbescheinigungen: 5,00 

 Liegenschaftsverwaltung:  

21. Erteilung von Vorrangeinräumungen, Löschungsbewilligungen,  
Freigabeerklärungen und sonstigen Erklärungen für das Grundbuch:  
Für Zweitausfertigungen vorstehender Erklärungen: 

 

7,50 
4,50 

 
Bestattungswesen 

 

 
22. 

Verlängerung / Verkürzung der Überführungsfrist in den Leichenraum nach § 10 
Abs. 1 BestattG 

30,00 

 
23. 

Ausstellung eines Leichenpasses nach § 11 Abs. 5 BestattG 
30,00 

 
24. 

Kosten der Ersatzvornahme nach § 13 Abs. 2 BestattG 
50,00 

- 150,00 

 
25. 

Verlängerung / Verkürzung der Bestattungsfrist nach § 16 Abs. 1 bzw. Abs.3 
BestattG 

 
30,00 

 
26. 

Bestimmung der Bestattungsfrist nach § 16 Abs. 2 BestattG 
30,00 

 
27. 

Genehmigung der Neuanlage, Erweiterung oder Belegung von privaten Bestat-
tungsplätzen nach § 20 Abs.3 BestattG 

 
300,00 

- 500,00 

 
28. 

Genehmigung einer Ausgrabung / Umbettung nach § 25 BestattG 
 

50,00 

 

 
Archivwesen 

 

 
29 

Für das Recht der einmaligen Veröffentlichung von Fotografien, Bildern oder 
sonstigen Darstellungen oder Texten aus dem Gemeindearchiv (Verwertungs-
recht). Ausgenommen sind gemeinnützige Vereine und Verbände, die sich mit 
der Gemeinde Rellingen und seiner Geschichte befassen 

bis 2.000 Veröffentlichungsexemplare 
bis 10.000 Veröffentlichungsexemplare 
je weitere angefangene 10.000 Veröffentlichungsexemplare 

 
 
 
 
 

15,00 
 30,00 

                  20,00 

 
30. 

Für das Recht der sonstigen Verwertung von Fotografien, Bildern oder sonstigen 
Darstellungen oder Texten aus dem Gemeindearchiv je Seite bzw. Einzelstück 
und je nach Verwendungsart. Ausgenommen sind gemeinnützige Vereine und 
Verbände, die sich mit der Gemeinde Rellingen und seiner Geschichte befas-
sen. 

 
3,00 

- 30,00 

 
31.  

Recherchen, Nachforschungen, Organisationstätigkeiten, Anfertigungen von 
Abschriften oder Transkriptionen durch Archivmitarbeiter (Soweit personell mög-
lich) je angefangene Viertelstunde 

 
15,00 



  
32. 

schriftliche Auskünfte und Nachforschungen aus dem Archivgut nach dem Zeit-
aufwand je angefangene Viertelstunde 

 
15,00 

 


